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1 Ausgangslage für die Teilaktualisierung 

Im Jahr 2009 wurde das Einzelhandels-und Zentrenkonzept vom Rat der Gemeinde Ascheberg 

politisch beschlossen. Seither dient es der Verwaltung und der Politik als grundlegender Orien-

tierungs- und Steuerungsrahmen für die weitere Einzelhandelsentwicklung in und für die Ge-

meinde Ascheberg. Das beschlossene Einzelhandelskonzept stellt als sonstiges städtebauliches 

Entwicklungskonzept i. S. v. §1 (6) Nr.11 BauGB eine bedeutsame Abwägungsgrundlage für 

zukünftige Bauleitplanverfahren dar. 

Ein solches konsensfähiges Einzelhandelskonzept stellt eine unverzichtbare Grundlage für sach-

gerechte Planungen zur Steuerung des Einzelhandels sowie zur Beurteilung und Abwägung von 

(insbesondere großflächigen) Einzelhandelsvorhaben dar. Zum einen erleichtert es der Gemeinde 

Ascheberg, frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner Planvorhaben bzw. Standortentschei-

dungen auf die Versorgungsstrukturen im Gemeindegebiet einschätzen zu können und dient 

Gemeindeverwaltung und Politik der Gemeinde Ascheberg so als fundierte Bewertungsgrundla-

ge und Orientierungshilfe für sachgerechte Grundsatzentscheidungen im Zusammenhang mit 

einzelhandelsspezifischen Gemeindeentwicklungsfragestellungen. 

Zum anderen zeigt das Konzept (insbesondere baurechtliche) Handlungsnotwendigkeiten zur 

Schaffung von geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die gemeindeentwick-

lungspolitisch gewünschte Einzelhandelsentwicklung auf und stellt vor diesem Hintergrund eine 

bedeutende Argumentations- und Begründungshilfe im Rahmen der bauleitplanerischen Umset-

zung dieser Zielsetzungen dar. 

Seit der Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Ascheberg im 

Jahr 2009 und der ergänzenden Teilaktualisierung 2012 haben nicht nur Veränderungen in der 

Ascheberger Einzelhandelslandschaft stattgefunden, auch werden derzeit verschiedene Einzel-

handelsprojekte im Gemeindegebiet diskutiert.  

Doch nicht nur die Ascheberger Einzelhandelslandschaft erfährt Veränderungen, auch die recht-

lichen Rahmenbedingungen auf Bundes- (BauGB-Novellen) wie auf Landesebene (LEP NRW 

Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel – in Kraft getreten im Juli 2013 mit neuen Zielen 

und Grundsätzen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in NRW) sowie die darauf re-

flektierende Rechtsprechung haben sich weiterentwickelt
1

. 

Aus diesen nachvollziehbaren Gründen hat der Rat der Gemeinde Ascheberg das Planungsbüro 

Junker + Kruse, Stadtforschung Planung mit der Aktualisierung der konzeptionellen Bausteine 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes beauftragt.  

Diese Untersuchung soll – unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher, demographischer und 

städtebaulicher Rahmenbedingungen als auch betrieblicher Anforderungen – einzelhandelsspezi-

fische Entwicklungserfordernisse und -grenzen aufzeigen sowie darauf aufbauende Strategien 

für die zukünftige Steuerung und Entwicklung des Einzelhandels in Ascheberg im Allgemeinen 

und insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche im Speziellen entwickeln. Dabei spielen 

vor allem die städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde Ascheberg, wie die Sicherung und 

                                                

1 
  zahlreiche Urteile (OVG und BVerwG) zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleit-

planung, u. a. Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 19.06.2008 (OVG NRW 7 A 1392/07), bestätigt 

durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.12.2009 (BVerwG 4 C 2.08); Urteil des Oberverwal-

tungsgerichtes NRW vom 15.02.2012 (OVG NRW 10 D 32/11.NE) 
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Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche und die Sicherung und Weiterentwicklung einer 

funktionsfähigen Grundversorgungssituation, eine bedeutende Rolle. 

Vor allem soll die Teilaktualisierung des Konzeptes auch die Planungs- und Rechtssicherheit für 

zukünftige Entscheidungen und Verfahren sowohl auf kommunaler als auch auf privater Seite 

weiterhin gewährleisten. Die Gemeinde Ascheberg erhält mit dem teilaktualisierten Einzelhan-

delskonzept und dem „abschließenden“ Gemeinderatsbeschluss ein „neues“ bzw. aktualisiertes 

städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 (6) Nr. 11 BauGB, welches sie in die Lage ver-

setzt, für den weitaus größten Teil der zukünftigen Anfragen Entscheidungen auf Basis des Ein-

zelhandelskonzeptes herbeizuführen und dies auch im möglichen Bauleitplanverfahren zu be-

gründen, ohne für den Einzelfall die städtebauliche Verträglichkeit belegt oder widerlegt zu ha-

ben.
2

 Dies wiederum „entlastet“ die Gemeinde von der häufig strittigen Auseinandersetzung mit 

einzelfallbezogenen Wirkungsanalysen, die sehr häufig zu anderen Ergebnissen kommen als das 

jeweilige Einzelhandelskonzept für den betrachteten Standort vorgibt.  

Die vorliegende Teilaktualisierung der konzeptionellen Bausteine des Einzelhandels- und Zen-

trenkonzeptes umfasst vor allem eine Neubewertung der Entwicklungsperspektiven für den Ein-

zelhandelsstandort Ascheberg. Darauf aufbauend wurden die konzeptionellen Bausteine des 

Einzelhandelskonzeptes (Zentrenhierarchie, Definition und Abgrenzung zentraler Versorgungs-

bereiche, Sortimentsliste sowie Empfehlungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung) 

überarbeitet. 

 

  

                                                

2

  Urteil des BVerwG vom 26. März 2009 – 4 C 2.07 
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2 Übergeordnetes Entwicklungsleitbild der Einzelhandelsentwick-

lung in Ascheberg 

Der Einzelhandelsstandort Ascheberg soll seinen Potenzialen entsprechend gefördert werden. 

Insbesondere gilt es weiterhin, die klare räumliche Angebotsstruktur mit Konzentration auf die 

zentralen Versorgungsbereiche zu bewahren und zu profilieren. In diesem Zusammenhang ist 

eine Verschärfung der innerkommunalen Konkurrenzsituation zu vermeiden und der Entwick-

lungsfokus auf die zentralen Versorgungsbereiche Ortskern Ascheberg und Herbern sowie eine 

damit verbundene möglichst wohnortnahe Grundversorgung derzeit beizubehalten. 

Dazu dient das Leitbild der „räumlich-funktionalen Gliederung“ in der Gemeinde Ascheberg, 

das bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2009 definiert wurde und weiterhin bei-

behalten werden soll. Es setzt einen klaren räumlichen wie funktionalen Rahmen für die zukünf-

tige Einzelhandelsentwicklung: Der Einzelhandel wird weiterhin in Abhängigkeit von Sortiments- 

und Größenstrukturen, der ökonomischen Rahmenbedingungen und in funktionaler Ergänzung 

auf ausgewählte Einzelhandelsschwerpunkte im Ascheberger Gemeindegebiet konzentriert. Eine 

stringente Steuerung seitens der Gemeinde Ascheberg innerhalb dieser „Leitplanken“ ermög-

licht die Chance einer sinnvollen und zukunftsfähigen räumlich-funktionalen Entwicklung des 

Einzelhandels. 

 

Karte 1: Räumliches Entwicklungsleitbild 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Kartengrundlage: Geobasisdaten der Gemeinde Ascheberg 

Es ist dementsprechend an die aktuelle Einzelhandelsentwicklung im Gemeindegebiet anzu-

passen. 
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 Aus ökonomischer Sicht wird durch die Berücksichtigung klarer sortiments- und größenspe-

zifischer Zielvorstellungen ein ruinöser Verdrängungswettbewerb vermieden. Durch klare 

räumlich-funktionale Strukturen und Vorgaben kann die Ausstrahlung des Einzelhandels 

verbessert werden und (möglicherweise) eine bessere Ausschöpfung des Kaufkraftvolumens 

der Bevölkerung erreicht werden. Durch diese Zielvorgaben seitens der Gemeinde Asche-

berg bleiben Investitions- und Ansiedlungsinteressen, insbesondere auch in den zentralen 

Versorgungsbereichen, erhalten. Mögliche Entwicklungsimpulse zur Stärkung bzw. Erweite-

rung des Einzelhandelsstandorts Ascheberg können – durch das Zusammenwirken von ge-

samtgemeindlichem Entwicklungsleitbild und definierten Zielen zur Einzelhandels- und Zen-

trenentwicklung – entsprechend planerisch gefördert und gelenkt werden. Es besteht die 

Chance einer zukunftsfähigen Verstärkung von sinnvollen und tragfähigen Einzelhandels-

strukturen. 

 Aus politischer und planerischer Sicht ist die Anwendung des Leitbildes mit einer stringen-

ten Planungs- und Steuerungspraxis verbunden; die Planungs- und Investitionssicherheit – 

sowohl auf Seiten der Investoren als auch der bestehenden Betreiber – ist somit weiterhin 

gegeben. Die Stadtplanung wird ihrer Steuerungsfunktion für die Gemeindeentwicklung ge-

recht und die aktive Rolle von Politik und Verwaltung in der Stadtplanung bleibt erhalten. 

Durch die Förderung einer in sich verträglichen und ergänzenden Arbeitsteilung des Asche-

berger Einzelhandels wird zudem das Entwicklungsziel attraktiver und lebendiger städtebau-

lich-funktionaler Zentren unterstützt. Eine stringente Anwendung des Leitbilds setzt sowohl 

positive Signale nach innen als auch nach außen. Einzelinteressen werden der Gemeinde-

entwicklung nachgeordnet und es entstehen diesbezüglich keine Abhängigkeiten. 

 Aus rechtlicher Sicht nutzt die Stadtplanung auch weiterhin ihre umfangreichen gesetzli-

chen Eingriffs- und Lenkungsmöglichkeiten, was eine zielgerichtete und konsequente An-

wendung des rechtlichen Instrumentariums bedeutet. Für Investoren ist Planungs- und 

Rechtssicherheit im Gemeindegebiet gegeben. Städtebauliche Begründungen, z. B. im Rah-

men von Bauleitverfahren, werden erleichtert. In rechtlichen Streitfällen ist durch die klare 

Linie eine verbesserte rechtliche Position gegeben. 

Zwischenfazit – Entwicklungsleitbild  

Das Entwicklungsleitbild „räumlich-funktionale Gliederung“, d. h. räumliche Steuerung der 

Einzelhandelsentwicklung in Ascheberg in Abhängigkeit von Größen- und Sortimentsstruk-

turen, ist für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu empfehlen. Es erfolgen klare 

räumliche Begrenzungen und Zuweisungen von Einzelhandelsfunktionen im Gemeindege-

biet. Hierdurch wird eine direkte und stringente Ansprache von Betreibern und Investoren 

ermöglicht, die auch die städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde berücksichtigt.  

Aus der Sicht des Gutachters trägt das Leitbild zu einer Klarheit und weiteren Verbesse-

rung der Angebotsstruktur in der Gemeinde Ascheberg bei. Durch eine derartige Steue-

rung der Einzelhandelsentwicklung wird eine (weitere) Angebotsverschiebung zu Lasten 

der zentralen Versorgungsbereiche verhindert. Gleichzeitig kann die grundzentrale Aus-

strahlungskraft Aschebergs erhalten und ausgebaut werden. Bei einer Vernachlässigung 

des Steuerungsauftrags seitens der Gemeinde wäre langfristig ein nachhaltiger Bedeu-

tungsverlust sowohl der zentralen Versorgungsbereiche als auch des Einzelhandelsstand-

orts Aschebergs insgesamt zu befürchten. 
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3 Räumliches Standortstrukturmodell 

Auf Basis des Einzelhandelskonzeptes sowie während einer aktuellen Ortsbegehung gewonne-

nen Erkenntnisse, dem räumlichen Entwicklungsleitbild für die Gemeinde Ascheberg sowie unter 

Berücksichtigung der übergeordneten Zielvorstellungen zur Einzelhandels- und Zentrenentwick-

lung (Einzelhandelskonzept von 2009) werden die räumlichen Angebotsschwerpunkte im 

Ascheberger Gemeindegebiet unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten in ein 

arbeitsteiliges Standortstrukturmodell eingeordnet. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Einstufung eines Angebotsstandortes in das weiterentwickelte 

Standortstrukturmodell haben das derzeitige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie 

die städtebauliche Gestalt des Standortes. Hierbei fließen aktuell insbesondere die städtebauliche 

Struktur und Gestaltung als Kriterien in die Beurteilung mit ein. Ein weiterer wesentlicher Ge-

sichtspunkt ist die städtebauliche und gemeindeentwicklungsrelevante Zielvorstellung, die mit 

dem jeweiligen Standort verbunden sein soll. 

Als Grundgerüst des aktuellen Standortstrukturmodells dient die bereits im Jahr 2009 festgelegte 

Standortstruktur des Ascheberger Einzelhandels, die in ihren Grundzügen beibehalten werden 

kann und soll. Aktuell sind folgende Standortkategorien im Gemeindegebiet vorzufinden: 

 

Abbildung 1: Standortstrukturmodell für die Gemeinde Ascheberg 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Sonderstandorte sind zwar derzeit in der Gemeinde Ascheberg nicht ausgebildet, für zukünftige 

Entwicklungen ist die Kategorie „Sonderstandort des Einzelhandels“ dennoch im Standortstruk-

turmodell berücksichtigt.  

Die räumliche Verteilung der zuvor definierten, versorgungsstrukturell bedeutsamen Standortbe-

reiche in Ascheberg stellt sich wie folgt dar: 
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Karte 2: Räumliche Standortstruktur in Ascheberg 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Kartengrundlage: Geobasisdaten der Gemeinde Ascheberg 

 

 

3.1 Entwicklungsbereiche des Einzelhandels in Ascheberg 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Angebotssituation und der somit insgesamt begrenzten 

quantitativen Entwicklungsspielräume in Ascheberg ergeben sich im Sinne einer geordneten 

Gemeindeentwicklung nur für bestimmte Standorte im Gemeindegebiet Entwicklungsperspekti-

ven. Diese Standorte bilden die Entwicklungsbereiche, an denen der vorhandene Einzelhandel 

gesichert und seine Entwicklung – abhängig von der zukünftigen Rolle des Standorts im Rahmen 

des definierten räumlichen Standortmodells (vgl. Kapitel 3) – gefördert oder auch restriktiv be-

handelt wird. Im Umkehrschluss umfassen Tabubereiche vom Prinzip her all diejenigen Standor-

te, die nicht im Rahmen der Entwicklungsbereiche angesprochen werden. Im Sinne einer geord-

neten Gemeindeentwicklung werden hier insbesondere Flächen ausgeschlossen, an denen eine 

einzelhandelsrelevante Ansiedlung kontraproduktiv den formulierten Entwicklungszielen (im 

Einzelhandelskonzept von 2009) entgegenstehen würde. Hinsichtlich der Handhabung in der 

Praxis wird in der vorliegenden Teilaktualisierung der konzeptionellen Bausteine des Einzelhan-

dels- und Zentrenkonzeptes von der abstrakten Darstellung der Tabubereiche im Zusammen-

hang mit der Standortstruktur abgesehen. 
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Zentrale Versorgungsbereiche 

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition zentraler Versorgungsbereiche unter Berücksichti-

gung möglicher Entwicklungsperspektiven dient als unentbehrliche Grundlage für die Steuerung 

des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung. Sie stellt deshalb ein Pflichtelement des Ein-

zelhandelskonzeptes für Ascheberg dar. Dem Begriffspaar „zentraler Versorgungsbereich“ 

kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, nimmt es doch durch die Novellierungen des Bau-

gesetzbuches (BauGB) in den Jahren 2004, 2007 sowie 2011 (und hier insbesondere die neuge-

fassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB) im Hinblick auf die Einzelhandelssteuerung eine zent-

rale Stellung als schützenswerter Bereich ein. 

Begriffsdefinition 

Unter Zentralen Versorgungsbereichen sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde zu 

verstehen, denen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse Dienst-

leistungen und gastronomische Angebote – eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus zukommt.
3

 Dabei kann es innerhalb einer Kommune durchaus mehr als nur 

einen zentralen Versorgungsbereich geben (z. B. Innenstadt und Nebenzentren). Auch Grund- 

und Nahversorgungszentren können zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen. Vorausset-

zung hierfür ist allerdings, dass in diesen Bereichen mehrere Einzelhandelsbetriebe mit sich er-

gänzenden und / oder konkurrierenden Warenangeboten vorhanden sind, die einen bestimmten 

Einzugsbereich, wie etwa Quartiere größerer Städte oder auch gesamte kleinere Orte, vorwie-

gend mit Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs und gegebenenfalls auch teilweise mit Waren 

des mittelfristigen Bedarfs versorgen. Zudem muss die Gesamtheit der vorhandenen baulichen 

Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumlichen Bereiches und aufgrund ihrer ver-

kehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sein, den Zweck eines 

zentralen Versorgungsbereiches – und sei es auch nur die Sicherstellung der Grund- und Nah-

versorgung – zu erfüllen.
4

  

Sonderstandorte (wie z. B. Fachmarktzentren) und solitäre Nahversorgungsstandorte gehören 

demnach nicht zu den schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen im Sinne der Gesetzge-

bung, auch wenn sie eine beachtliche Versorgungsfunktion für ihr Umfeld erfüllen können. 

Unstrittig – sowohl in der bisherigen Rechtsprechung als auch der aktuellen Literatur
5

 – ist, dass 

sich zentrale Versorgungsbereiche ergeben können aus  

 planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), 

 raumordnerischen und / oder städtebaulichen Konzeptionen (wie z. B. dem Zentrenkon-

zept) oder auch 

 tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. 

Dabei müssen entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollständig als zentraler Versor-

gungsbereich entwickelt sein. Somit ist also auch das Entwicklungsziel ein zu prüfendes Kriteri-

                                                

3

  vgl. u. a. BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 2007 – 4 C 7.07 

4

  vgl. u. a. OVG NRW, Urteil vom 19.06.2008 – 7 A 1392/07, bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht im 

Urteil vom 17.12.2009 – BVerwG Az. 4 C 2.08 

5

  vgl. u. a. Olaf Reidt, Die Genehmigung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben – die rechtliche Bedeutung des 

neuen § 34 Abs. 3 BauGB. In: UPR 7/2005, Seite 241ff sowie Kuschnerus, Ulrich; Der standortgerechte Einzelhandel; 

Bonn, 2007  
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um! Es muss aber zum Genehmigungszeitpunkt eines (in der Regel großflächigen) Einzelhan-

delsansiedlungs- oder auch -erweiterungsvorhabens im Rahmen von Planungskonzeptionen 

eindeutig erkennbar sein!
6

 

Konkrete Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen 

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition eines zentralen Versorgungsbereiches unter Be-

rücksichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes für 

die Gemeinde Ascheberg dient als unentbehrliche Grundlage für die Steuerung des Einzel-

handels im Rahmen der Bauleitplanung. Vorrangiges Ziel ist dabei die Sicherung / Entwick-

lung der Ascheberger Zentren sowie die Sicherung einer möglichst flächendeckenden woh-

nungsnahen Grundversorgung unter besonderer Berücksichtigung (städtischer) gewachsener 

Versorgungsstrukturen. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass im 

Sinne der aktuellen Rechtsgrundlagen (u. a. i. S. v. § 2 (2) BauGB, § 9 (2a) BauGB und § 34 (3) 

BauGB) sogenannte zentrale Versorgungsbereiche als schützenswerte Bereiche einzustufen sind. 

Im Sinne des Einzelhandelskonzeptes für Ascheberg ist als zentraler Versorgungsbereich jener 

Bereich im Gemeindegebiet zu verstehen, der eine funktionale Einheit mit einem Nutzungsspekt-

rum aus den Bereichen Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen bildet. Dies ist in erster Linie 

der zentrale Versorgungsbereich im Ascheberger Ortskern, ebenso ist jedoch auch der zentrale 

Versorgungsbereich im Ortsteil Herbern diesbezüglich zu betrachten. 

Wichtige Abgrenzungskriterien des zentralen Versorgungsbereiches sind der Besatz der Erdge-

schosszonen mit Geschäftsnutzungen, die fußläufige Erreichbarkeit und funktionale Verknüp-

fungskriterien. Die Fixierung der räumlichen Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches ist 

nicht als planerische „Abgrenzungsübung“ zu sehen, sondern ein notwendiger Schritt, um die 

Voraussetzungen für Dichte, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten und letztendlich Prosperität 

zu schaffen. Es wird somit deutlich, dass neben funktionalen Aspekten auch städtebauliche 

Kriterien zur Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches heranzuziehen sind. 

Funktionale Kriterien 

 Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

 Passantenfrequenz 

 Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger) 

 Multifunktionalität der Nutzungen  

Städtebauliche Kriterien 

 wohnsiedlungsräumlich integrierte Lage 

 Baustruktur 

 Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

 Gestaltung des öffentlichen Raums 

 Ladengestaltung und -präsentation 

Bei der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches sind auch künftige Entwicklungsperspek-

tiven (Folgenutzungen angrenzender Flächen, Nachnutzungen von Leerständen etc.) berücksich-

                                                

6

  Bei einer Beurteilung eines Vorhabens nach § 34 (3) BauGB sind jedoch gemäß der Rechtsprechung nur Auswir-

kungen auf bestehende zentrale Versorgungsbereiche zu berücksichtigen 
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tigt worden. Hierbei handelt es sich um perspektivische Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen, 

die im unmittelbaren räumlichen Kontext zu bestehenden Einzelhandelslagen des zentralen Ver-

sorgungsbereiches stehen und diesen – im Falle einer Ansiedlung bzw. Bebauung – sinnvoll ergän-

zen können. Eine aktuelle Bebauung bzw. Nutzung auf dieser Fläche ist nicht als Ausschlusskriteri-

um zu werten. Grundsätzlich ist in jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der Basis der relevanten 

Kriterien durchzuführen. 

Der Vorteil dieser einheitlich zu Grunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transparenz der 

Vorgehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen und Entscheidun-

gen ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle kleinräumiger Veränderungen 

die Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Regel gewährleistet bleibt. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass eine Verständigung 

über die Festlegung des zentralen Versorgungsbereiches einerseits sowie andererseits auch der 

ergänzenden Versorgungsstandorte insbesondere im Hinblick auf die bauleitplanerische Fein-

steuerung zwingend geboten ist, stellen sie doch die räumliche Bezugsebene für die Differenzie-

rung der einzelhandelsrelevanten Sortimente in zentren- und nicht-zentrenrelevante Sortimente 

dar. Hierfür ist die Herleitung und der Beschluss einer ortsspezifischen Sortimentsliste (sog. 

Ascheberger Sortimentsliste; siehe Kapitel 4) unabdingbar. 

In den folgenden Karten werden die zentralen Versorgungsbereiche Aschebergs auf mikroräum-

licher Ebene möglichst parzellenscharf abgegrenzt. Die Abgrenzung wurde auf Basis der vorge-

stellten Kriterien vorgenommen und ist als klarer räumlicher Bezugsrahmen für zukünftige Ein-

zelhandelsentwicklungen („Entwicklungsbereiche“) heranzuziehen. Im Einzelnen wurde von der 

parzellenscharfen Abgrenzung abgewichen, da vor allem die Ausrichtung der zentralen Nutzun-

gen zu einer Erschließungsachse hin ausschlaggebend ist. Durch diese Generalisierung soll deut-

lich werden, dass das Entwicklungsziel darin besteht, eine Dichte zentraler Nutzungen in der 

linearen Ausrichtung zu erlangen, nicht aber weiter in die Tiefe („zweite Reihe“ oder Erschlie-

ßung von „hinten“). 

Im Folgenden wird unterschieden zwischen 

 dem zentralen Versorgungsbereich im Ascheberger Ortskern (Zentrentyp I) und 

 den zentralen Versorgungsbereichen im Ascheberger Ortsteil Herbern (Zentrentyp II). 

Unter Berücksichtigung der benannten Abgrenzungskriterien sind die im Jahr 2009 abgegrenz-

ten zentralen Versorgungsbereiche Aschebergs überprüft worden. 

Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung und die Bewertung aktueller Planungen werden vor 

dem Hintergrund der konkretisierten Ziele der Einzelhandelsentwicklung (Einzelhandelskonzept 

von 2009) und der vorhandenen Versorgungssituation in den einzelnen Ortsteilen vorgenom-

men. Grundsätzlich gelten die zentralen Versorgungsbereiche als Entwicklungsbereiche für zen-

tren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel, wobei sich die spezifische Notwendigkeit 

einer quantitativen Erweiterung an den Entwicklungsempfehlungen zur zukünftigen Versor-

gungsfunktion und der Angebotssituation im Ortsteil orientiert. 
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3.1.1 Der Hauptgeschäftsbereich im Ascheberger Ortskern 

Der zentrale Versorgungsbereich im Ascheberger Ortskern ist sowohl unter qualitativen als auch 

unter quantitativen Gesichtspunkten der bedeutendste Angebotsstandort in Ascheberg. Der hier 

ansässige Einzelhandel dient insbesondere der Ascheberger Bevölkerung, aber auch Teilen der 

Bevölkerung aus angrenzenden Kommunen. Die für ein Zentrum dieser Größenordnung ausge-

prägte Nutzungsmischung sorgt für die notwendige Lebendigkeit und Attraktivität des Zent-

rums.  

Der Hauptgeschäftsbereich in Ascheberg zeichnet sich durch die höchsten Einzelhandelsdichten 

innerhalb des Gemeindegebietes aus. Die im zentralen Ortskern lokalisierten Magnetbetriebe 

sind gut in den zentralen Versorgungsbereich integriert, dabei bilden die Lebensmittelmärkte 

Aldi im Westen und Rewe im Osten die äußeren Abgrenzungen. Seit der Erweiterung des zent-

ralen Versorgungsbereiches im Jahr 2012 haben sich die Laufwege zwar etwas erhöht, diese 

sind jedoch insgesamt relativ gering. Aktuell fehlt es einigen Randbereichen an Einzelhandelsbe-

satz, so dass diese teilweise keine kompakten Strukturen aufweisen und für den zentralen Ver-

sorgungsbereich kaum noch eine Rolle spielen. 

Räumliche Modifizierung des zentralen Versorgungsbereiches Hauptzentrum Ascheberg 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten Abgrenzungskriterien ergibt sich der zentrale 

Versorgungsbereich Hauptgeschäftsbereich, wie in nachfolgender Karte 3 (durch die rote Linie) 

dargestellt.  

 

Karte 3:  Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Ascheberg 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: Geobasisdaten der Gemeinde Ascheberg  
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Die räumliche Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches des Ascheberger Hauptzent-

rums wird im Wesentlichen beibehalten. Änderungen ergeben sich grundsätzlich an den Rand-

bereichen der bisherigen Abgrenzung. Dort wurden zum Teil Gebäude aus der Abgrenzung her-

ausgenommen, die kaum einen räumlichen Bezug zum Hauptzentrum aufweisen. Dazu zählen 

beispielsweise Bereiche „in zweiter Reihe“ oder solche, deren räumliche Orientierung nicht zum 

zentralen Versorgungsbereich ausgerichtet ist und somit eine Verbindung zum Kernbereich 

Aschebergs nicht gegeben ist. Weiterhin wurden Teilbereiche aus der Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches herausgenommen, in denen aktuell kein Einzelhandel mehr ansässig und 

insgesamt kein Bezug mehr zum restlichen Besatz innerhalb des Hauptzentrums vorhanden ist. 

Hierbei handelt es sich vor allem um den nördlichen sowie den südwestlichen Bereich der Sand-

straße. Diese bleibt von der Kreuzung mit der Lüdinghauser Straße im Norden bis zur Kreuzung 

mit der Himmelstraße im Süden Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches. Die westliche 

Abgrenzung stellt die Lüdinghauser Straße bis zum Lebensmitteldiscounter Aldi dar, im Osten ist 

dies die Straße „Biete“, an der der Lebensmittelvollsortimenter Rewe ansässig ist. Neben der 

Sandstraße stellen weiterhin die Appelhofstraße sowie die Bultenstraße die zentralen Lagen in-

nerhalb des Ascheberger Zentrums dar.  

Insgesamt wird die räumliche Abgrenzung des Ascheberger Hauptzentrums von der räumlichen 

Verteilung der Einzelhandelsbetriebe sowie durch die räumliche Verteilung der ortsansässigen 

Dienstleister und weiteren zentrenprägenden Einrichtungen bestimmt. Dementsprechend ist die 

Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches, bis auf einige kleinere Abweichungen, weit-

gehend identisch mit der Abgrenzung des Jahres 2012.  

Mit der vorgenommenen Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Hauptzentrum 

Ascheberg liegt aus gutachterlicher Sicht eine adäquate Dimensionierung vor. Mit Blick auf die 

weitere Entwicklung und Wahrung der städtebaulichen Stabilität des Ortskerns ist es auch zu-

künftig ratsam, den Ascheberger Hauptgeschäftsbereich „von Innen nach Außen“ zu entwickeln 

und die einzelhandelsrelevante Entwicklung auf die bestehenden Haupt- und Nebenlagen zu 

konzentrieren, um einen funktionalen Bezug einzelner Lagen mit dem eigentlichen Kern des 

Hauptgeschäftsbereichs zu gewährleisten. Dabei spielt ein funktionsfähiges städtebaulich kom-

paktes Grundgerüst mit starken Eckpunkten und Eingangsbereichen eine entscheidende Rolle. 

Dahingehend finden beispielsweise aktuelle Planungen zur Erweiterung der bestehenden Le-

bensmittelmärkte Aldi und Rewe bzw. zur Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes statt, 

die als Magnetbetriebe zur Stärkung des Ascheberger Ortskerns auch zukünftig beitragen.  

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

Oberstes Ziel bleibt die Sicherung und langfristige Stärkung der Versorgungsfunktion durch vor-

rangige Lenkung des zentrenrelevanten, insbesondere des großflächigen Einzelhandels in den 

zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Ascheberg. Vor diesem Hintergrund können fol-

gende Entwicklungsziele und -empfehlungen formuliert werden: 

 Sicherung und qualitativer Ausbau des Ortskerns Ascheberg – insbesondere auch in Bezug 

auf dessen Nutzungsmischung 

 Attraktivitätssteigerung durch zielgerichtete, branchenspezifische Weiterentwicklungen 

 Stärkung der Versorgungsfunktion für das gesamte Gemeindegebiet 

 Erhalt von Vielfalt und Kleinteiligkeit des Einzelhandels im Zentrum 
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 Sicherung und Ausbau der attraktiven und multifunktionalen Angebotsmischung 

 Sicherung der Grundversorgung für die Bevölkerung durch Sicherung und Ausbau nahver-

sorgungsrelevanter Angebote im Zentrum 

 Sicherung von Attraktivität und Aufenthaltsqualität 

 Sicherung der kompakten und vernetzten städtebaulichen Grundstruktur, keine räumliche 

Ausdehnung 

3.1.2 Nahversorgungszentrum Herbern 

Das einzige Ascheberger Nahversorgungszentrum liegt im Ortsteil Herbern im südlichen Ge-

meindegebiet. Die dort lokalisierten Einzelhandels- und ergänzenden Dienstleistungsbetriebe 

dienen vorrangig der Grundversorgung der im Ortsteil Herbern lebenden Bevölkerung. Somit 

erfüllt das Zentrum insgesamt die Anforderungskriterien zur Einstufung als zentraler Versor-

gungsbereich Nahversorgungszentrum.  

Im Vergleich mit dem Hauptzentrum Ascheberg weist das Nahversorgungszentrum Herbern 

eher geringe Einzelhandelsdichten auf. Der Einzelhandelsbesatz erstreckt sich hauptsächlich ent-

lang der Südstraße. An der Südstraße, im südlichen Randbereich des zentralen Versorgungsbe-

reiches liegt auch der Lebensmittelvollsortimenter Edeka als Magnetbetrieb des Zentrums. Durch 

fehlenden Einzelhandelsbesatz kennzeichnet sich der östliche Bereich des zentralen Versor-

gungsbereiches, entlang der Talstraße, aus. Hier ist allerdings eine Potenzialfläche vorhanden, 

die beispielsweise durch die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes genutzt werden könnte.  

Neben dem strukturprägenden Lebensmittelvollsortimenter Edeka, der im Wesentlichen die Ver-

sorgungsfunktion des Nahversorgungszentrums sicherstellt, sind weitere kleinteilige Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsangebote ansässig, die das nahversorgungsrelevante Angebot ergän-

zen.  
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Karte 4:  Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Herbern 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: Geobasisdaten der Gemeinde Ascheberg 

Die neue Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Herbern unterscheidet sich nur minimal von 

der im Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2009 beschlossenen Abgrenzung. Um Entwick-

lungspotenziale zu erhalten, wurde der Bereich nicht enger gefasst. Im nordwestlichen sowie im 

nordöstlichen Bereich wurden einige wenige Parzellen aus dem Zentrum herausgenommen, für 

die aktuell kein direkter Bezug mehr zu den Nutzungen im übrigen Zentrum besteht. Konkret 

handelt es sich dabei um kleine Bereiche an der Bergstraße im Nordwesten sowie an der 

Merschstraße im Nordosten des Zentrums. Weite Teile der Südstraße, die Talstraße, der westli-

che Bereich der Merschstraße, ein Großteil der Bergstraße sowie der Benediktus-Kirchplatz sind 

weiterhin Bestandteile des Nahversorgungszentrums Herbern. Auch zählen Bereiche der Bach-

straße sowie der Schützenstraße zum zentralen Versorgungsbereich.  

Entwicklungsziele und -empfehlungen: 

 Sicherung und Arrondierung des grundversorgungsrelevanten Angebots 

 Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs zur Versorgung der Bevölkerung in Herbern 
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4 Fortschreibung der Ascheberger Sortimentsliste 

Neben der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und der Definition der solitären 

Nahversorgungsstandorte (s. auch Einzelhandelskonzept von 2009) stellt die „Ascheberger Sor-

timentsliste“ ein wichtiges Instrument zur Steuerung der gesamtgemeindlichen Einzelhandels-

entwicklung dar. Insbesondere für die Umsetzung der Zielvorstellungen des Einzelhandelskon-

zeptes in der Bauleitplanung ist eine weiterführende Differenzierung zwischen nahversorgungs-

relevanten, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten notwendig
7

. 

Grundsätzlich orientiert sich die Fortschreibung der Sortimentsliste an den Einschätzungen und 

Festlegungen des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2009. Einzelne Neubewertungen tragen 

sowohl veränderten Marktbedingungen (wie Betriebsformenwandel im Einzelhandel, kundensei-

tige Inanspruchnahme etc.), insbesondere aber auch einer veränderten Erhebungssystematik 

und Sortimentszuweisung Rechnung.  

Rechtliche Einordnung von Sortimentslisten  

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitpla-

nung höchstrichterlich anerkannt
8

. Dabei steht in der Praxis die Zuordnung des sortimentsspezi-

fisch differenzierten Einzelhandels zu räumlich und funktional bestimmten zentralen Versor-

gungsbereichen (gemäß §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 34 (3), 9 (2a) BauGB, § 11 (3) BauNVO) sowie die 

Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben im Vordergrund der Betrachtungen. Sortimentslisten 

sind z. B. 

 für Sortimentsbindungen bei der Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen 

Einzelhandel (insbesondere mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten), 

 bei der Zulässigkeit, dem Ausschluss bzw. der ausnahmsweisen Zulässigkeit des sortiments-

spezifischen Einzelhandels in unterschiedlichen Baugebieten nach §§ 1-11 BauNVO unter 

Bezugnahme auf § 1 (5) und (9) BauNVO sowie  

 bei sortimentsspezifischen Festsetzungen in einfachen Bebauungsplänen im bislang unbe-

planten Innenbereich nach § 9 (2a) BauGB relevant. 

Nur durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechts kann – mit Hilfe der Sorti-

mentslisten – beispielsweise in Gewerbegebieten durch Bebauungsplanfestsetzungen gemäß § 1 

(9) BauNVO sowie in bislang unbeplanten Innenbereichen nach § 9 (2a) BauGB nahversor-

gungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel gänzlich ausgeschlossen und dadurch das Zentrenge-

füge geschützt werden
9

. Denn für die Zentrenstruktur einer Kommune können nicht nur groß-

flächige Einzelhandelsbetriebe oder Einkaufszentren außerhalb der dafür bestimmten zentralen 

Versorgungsbereiche, sondern auch der nicht großflächige Einzelhandel (bis zu 800 m² Ver-

kaufsfläche) mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten negative städtebauliche 

Auswirkungen haben. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Le-

                                                

7

  vgl. dazu U. Kuschnerus: Der standortgerechte Einzelhandel, 2007, Rd.Nr. 485 

8

  vgl. dazu u. a. den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.11.2004 (BVerwG – 4 BN 33.04) sowie auch 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 30.1.2006 (OVG NRW – 7 D 

8/04.NE) 

9

  vgl. dazu das Urteil des OVG NRW vom 25.10.2007 (OVG 7 A 1059/06) 
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bensmitteldiscountern oder Fachmärkten mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten. Diese ope-

rieren zuweilen bewusst knapp unterhalb der Großflächigkeitsgrenze, um nicht gemäß § 11 (3) 

BauNVO kern- oder sondergebietspflichtig zu werden. 

Zur Steuerung des Einzelhandels ist daher eine ortsspezifische Sortimentsliste notwendig, die 

einen Bezug zu den lokalen Verhältnissen, aber auch zu den lokalen Entwicklungsperspekti-

ven aufweist. Ein Rückgriff auf allgemeingültige Auflistungen zentren- und nahversorgungsrele-

vanter Sortimente im Rahmen der bauleitplanerischen Steuerung reicht nicht aus, ist rechtsfeh-

lerhaft und kann zur Unwirksamkeit von sich darauf berufenden Bebauungsplänen führen
10

. 

Begriffsdefinition 

Da es in der Planungspraxis durchaus unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe gibt, 

wird im Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem nahversorgungsrelevante, zentren-

relevante und nicht-zentrenrelevante Sortimente
11

 zu unterscheiden sind. Im Hinblick auf diese 

in der Praxis übliche Differenzierung bestimmen die rechtlichen Rahmenbedingungen, der 

Standort, an dem die Sortimente angeboten werden, sowie eine mögliche Zielformulierung die 

Zuordnung zu einer der genannten Kategorien. 

 Zentrenrelevante Warengruppen sind in der Regel für einen attraktiven Warengruppen-

mix notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die hohe Er-

zeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, sondern 

ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind. Dementsprechend sind 

solche Sortimente in zentralen Lagen am stärksten vertreten und verfügen idealerweise über 

eine hohe Seltenheit bzw. Überschussbedeutung. Ferner weisen sie Kopplungsaffinitäten zu 

anderen Einzelhandelsbranchen bzw. Zentrenfunktionen auf, haben überwiegend einen re-

lativ geringen Flächenanspruch und lassen sich häufig als sogenannte „Handtaschensorti-

mente“ Pkw-unabhängig transportieren. Insbesondere den Warengruppen und Sortimenten 

der mittelfristigen Bedarfsstufe kommt hierbei eine hohe Leitfunktion für die Innenstadt zu. 

 Nahversorgungsrelevante Sortimente sind eine Teilgruppe der zentrenrelevanten Sorti-

mente und dienen der kurzfristigen bzw. täglichen Bedarfsdeckung. Sie nehmen insbeson-

dere in Klein- und Mittelstädten, aber auch in Grund- und Nahversorgungszentren zentren-

prägende Funktionen ein. Eine Ansiedlung an Einzelstandorten außerhalb zentraler Versor-

gungsbereiche kann bei entsprechender Dimensionierung im Sinne einer wohnortnahen 

Grundversorgung sinnvoll sein. Unter Berücksichtigung des Einzelfalls sind daher hier sach-

gerechte Standortentscheidungen mit dem Ziel, eine möglichst verbrauchernahe Versorgung 

mit z. B. Lebensmitteln oder Gesundheits- und Körperpflegeartikeln zu gewährleisten und 

den Regelungsinhalten des § 11 (3) BauNVO sowie betriebsbedingter Anforderungen zu 

entsprechen, zu treffen. 

 Bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um solche 

Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit 

                                                

10

  vgl. dazu auch die Urteile des OVG NRW vom 3.6.2002 (OVG NRW, 7a D 92/99.NE) sowie vom 

 30.1.2006 (OVG NRW, 7 D 8/04.NE) 

11

  Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten (-sorten) verstanden. 

Der typische Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z. B. Möbel, Nahrungsmittel, Getränke) be-

stimmt. Das Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem Kernsortiment deutlich unter-

ordnen (z. B. Glas / Porzellan / Keramik im Möbelhaus). 
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überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden (z. B. Baustoffe). Ange-

sichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z. B. Möbel) haben diese Sortimente in der 

Regel für den innerstädtischen Einzelhandel keine oder nur eine sehr untergeordnete Bedeu-

tung und besitzen somit im Umkehrschluss keine oder nur sehr geringe Folgewirkung(en) 

für die zentralen Einkaufsbereiche. Allerdings ist bei diesen Betrieben zunehmend die Prob-

lematik der Randsortimente von Bedeutung. So weisen z. B. Möbelmärkte in den Randsor-

timenten, die nicht selten 10 % der Gesamtverkaufsfläche (und mehr) umfassen, ein um-

fangreiches Sortiment im Bereich der Haushaltswaren oder Heimtextilien auf, das in seinen 

Dimensionen teilweise das Angebot in zentralen Lagen übertreffen kann. Durch die zuneh-

mende Bedeutung für den betrieblichen Umsatz ist eine aus Betreibersicht forcierte Auswei-

tung der zentrenrelevanten Sortimente zu beobachten. 

Landesplanerische Vorgaben in NRW 

Bei der Aufstellung der ortstypischen Sortimentsliste sind auch die landesplanerischen Vorgaben 

zur Unterscheidung innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Waren zu berücksichti-

gen. Im Sachlichen Teilplan Großflächiger Einzelhandel des Landesentwicklungsplans Nordrhein-

Westfalen (LEP NRW) sind zentrenrelevante Leitsortimente benannt, die in besonderem Maße 

die Angebotsstruktur nordrhein-westfälischer Innenstädte prägen. Die Leitsortimente gemäß 

Anlage 1 sind bezugnehmend auf Ziel 2 des Sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhandel zu 

beachten und unterliegen somit nicht der kommunalen Abwägung. 

Folgende zentrenrelevante Leitsortimente werden im Teilplan Großflächiger Einzelhandel defi-

niert: 

 Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant)  

 Gesundheits- und Körperpflegeartikel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant) 

 Papier / Bürobedarf / Schreibwaren  

 Bücher  

 Bekleidung, Wäsche  

 Schuhe, Lederwaren  

 medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel  

 Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik  

 Spielwaren  

 Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelartikel, Campingarti-

kel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte) 

 Elektrogeräte, Medien (= Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto – 

ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten)  

 Uhren, Schmuck  

In der kommunalen Planungspraxis ergeben sich aufgrund der Definition der zentrenrelevanten 

Sortimente Zuordnungsfragen zu einzelnen Sortimenten, da die gebräuchlichen Sortimentslisten 
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i. d. R. stärker differenziert sind. Darüber hinaus ergeben sich teilweise unterschiedliche Sorti-

mentseinteilungen bzw. -benennungen. Im Rahmen der Aufstellung der Ascheberger Sorti-

mentsliste wurden neben den landesplanerischen Vorgaben insbesondere bei den Sortimenten, 

die nicht eindeutig den zentrenrelevanten Sortimentsgruppen zuzuordnen sind, die lokale Situa-

tion sowie die städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde Ascheberg näher betrachtet. Die 

Zentrenrelevanz kann in Einzelfällen in Abhängigkeit von dem vorhandenen Angebotsbestand in 

den jeweiligen Zentren und in Abhängigkeit von der städtebaulichen Situation differieren.  

 

Das folgende Schaubild visualisiert auf Basis der dargelegten Ausführungen das Vorgehen zur 

Bestimmung der Zentrenrelevanz der angebotenen Sortimente in der Gemeinde Ascheberg: 

 

Abbildung 2: Bestimmung der Zentrenrelevanz von Sortimenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Basierend auf den Bestimmungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes von 2009 sowie 

unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die Methodik bei der Erstellung von Sortimentslisten 

dargelegten Kriterien werden die einzelnen Sortimente der aktuellen Ascheberger Sortimentsliste 

überprüft. Unter Berücksichtigung künftiger gemeindeentwicklungspolitischer Zielvorstellungen 

zur Stärkung der gewachsenen zentralen Strukturen in Ascheberg ergibt sich die im Folgenden 

dargestellte Ascheberger Sortimentsliste mit einer Differenzierung von nahversorgungsrelevan-

ten, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten
12

: 

 

                                                

12

  Eine Auflistung aller Teilsortimente mit Zuordnung zu Sortiments- und Warengruppen findet sich im Anhang.  
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Tabelle 1: Sortimentsliste für die Gemeinde Ascheberg 

zentrenrelevante Sortimente 

hiervon nahversorgungsrelevant  

Backwaren / Konditoreiwaren 

(Schnitt-)Blumen* 

Drogeriewaren / Körperpflegeartikel 

Fleischwaren 

Getränke 

Nahrungs- und Genussmittel 

Parfümerie- und Kosmetikartikel 

pharmazeutische Artikel (Apothekenwa-

ren) 

Zeitungen / Zeitschriften 

Angler- und Jagdartikel, Waffen 

Bekleidung, Wäsche 

Bettwaren 

Bücher 

Campingartikel 

Elektrokleingeräte 

Elektronik / Multimedia 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Glaswaren / Porzellan / Keramik, Haus-

haltswaren 

Handarbeitsartikel / Kurzwaren / Meter-

ware / Wolle 

Heimtextilien, Gardinen / Dekostoffe 

Hobbyartikel 

Kinderwagen 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Regen-

schirme 

medizinische und orthopädische Artikel 

Musikinstrumente und Zubehör 

Papier, Büroartikel, Schreibwaren 

Schuhe 

Spielwaren 

Sportartikel 

Sportbekleidung und Sportschuhe 

Sportgroßgeräte 

Uhren / Schmuck 

Wohndekorationsartikel 

Nicht-zentrenrelevante Sortimente (keine abschließende Auflistung) 

Bauelemente / Baustoffe 

baumarktspezifisches Sortiment 

Elektrogroßgeräte 

Erotikartikel 

Gartenartikel / -geräte 

Heim- und Kleintierfutter 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Matratzen 

Möbel (inkl. Küchen) 

Pflanzen / Samen 

Reitsportartikel 

Teppiche (Einzelware) 

Topfpflanzen / Blumentöpfe und Vasen 

(Indoor) 

zoologische Artikel 

Quelle: eigene Darstellung,  

* im Vergleich zu 2006 abweichende Einordnung  

blau dargestellt: Leitsortiment lt. sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel NRW 

Die vorliegende Ascheberger Sortimentsliste ist, wie eingangs erläutert, ein Ergebnis der gut-

achterlichen Analysen und Einschätzungen, der landesplanerischen Vorgaben des sachlichen 

Teilplans großflächiger Einzelhandel des LEP NRW sowie der städtebaulichen Zielsetzungen der 

Gemeinde Ascheberg. Sie ist uneingeschränkt im gesamten Gemeindegebiet anwendbar. Ge-

genüber der „alten“ Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2009 ergeben 

sich durch redaktionelle Änderungen einerseits und die geänderte Sortimentssystematik anderer-

seits kleinteilige Veränderungen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei der 

Liste der nicht-zentrenrelevanten Sortimente um keine abschließende Liste handelt. 
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5 Steuerungsgrundsätze zur Einzelhandels- und Zentrenentwick-

lung 

Im Rahmen der Teilaktualisierung des Einzelhandelskonzeptes bilden gesamtgemeindliche ge-

meindeentwicklungspolitische Zielvorstellungen für die Gemeinde Ascheberg (vgl. Einzel-

handelskonzept von 2009) die übergeordnete Betrachtungsebene, aus der grundsätzliche Stra-

tegien zur künftigen räumlichen Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Ascheberg abgelei-

tet werden. Die Grundsätze aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2009 wurden im 

Rahmen dieser Teilaktualisierung überprüft und zum Teil angepasst. 

Diese als Ansiedlungsregeln bzw. Grundsätze formulierten Leitlinien zum zukünftigen Um-

gang mit Einzelhandelsbetrieben bilden Grundlagen für die Bewertung einzelner Standorte hin-

sichtlich ihrer Eignung als perspektivische Einzelhandelsstandorte und helfen, potenzielle Ansied-

lungs- wie Erweiterungsvorhaben hinsichtlich ihrer Zentrenverträglichkeit zu beurteilen. 

Der wesentliche Vorteil dieser gesamtgemeindlichen Betrachtungsweise ist, dass mögliche 

Summenwirkungen von unterschiedlichen Vorhaben, aber auch des bereits vorhandenen Einzel-

handelsbestands außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs im Ascheberger Ortskern, be-

rücksichtigt werden. Dadurch können Umsatzumverteilungen die städtebauliche Relevanz-

schwelle – abweichend zur Einzelfallbetrachtung – (z. T. deutlich) übersteigen und somit mögli-

che negative städtebauliche Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur aufgezeigt werden. 

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen basieren weitgehend auf der bisherigen Steuerungs-

praxis in Ascheberg und entwickeln diese unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung 

fort, so dass diese Grundsätze auch zukünftig bei der Neuansiedlung, Verlagerung oder Erweite-

rung von Einzelhandelsbetrieben angewandt werden können.  

Zur Verbindlichkeit und Anwendung dieser Grundsätze ist vorab noch Folgendes herauszustel-

len: 

 die Regeln haben keine unmittelbare Wirkung, sondern stellen Grundsätze für die po-

litische Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie die Bauleitplanung dar; 

 für die Zulässigkeit von Vorhaben ist uneingeschränkt die bauplanungsrechtliche Situ-

ation maßgebend; 

 die Grundsätze betreffen zukünftige Einzelhandelsentwicklungen, d. h. sie gelten für 

Neuansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen von Betrieben; 

 bestehende bzw. genehmigte Einzelhandelsbetriebe bleiben – bezogen auf den ge-

nehmigten Bestand – von den formulierten Regeln unberührt (Bestandsschutz). 
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Grundsatz 1: 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten werden zukünftig 

nur noch in den zentralen Versorgungsbereichen sowie – je nach Lage und Verkaufsflä-

chendimension – zur wohnortnahen Grundversorgung an integrierten Nahversorgungs-

standorten in den Ortsteilen und Siedlungsbereichen ermöglicht. 

Standorte für Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sollen in den 

zentralen Versorgungsbereichen (Hauptgeschäftsbereich, Nahversorgungszentrum) liegen. 

Einzelhandelsbetriebe können außerhalb der Ascheberger zentralen Versorgungsbereiche in 

städtebaulich integrierten Lagen (z. B. in Mischgebieten und Allgemeinen Wohngebieten) mög-

lich sein, wenn sie…  

 der Nahversorgung dienen (d. h. die Kaufkraftabschöpfung eine Quote von in der Regel 

35 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft im funktional zugewiesenen Versorgungsgebiet 

nicht wesentlich überschreitet), 

 städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche integriert sind und 

 auch fußläufig für möglichst viele Menschen erreichbar sind (i. d. R. 600 m-Distanz). 

Erläuterungen: 

Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit dem Angebotsschwerpunkt im 

nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sollen vor dem Hintergrund geschehen, die Nah-

versorgung zukünftig zu sichern und zu verbessern. Standorte für Einzelhandelsbetriebe (so-

wohl großflächige als auch kleinflächige) mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sollen 

daher zukünftig grundsätzlich in den zentralen Versorgungsbereichen liegen. Da die Nahver-

sorgung jedoch nicht ausschließlich über die zentralen Versorgungsbereiche gewährleistet wer-

den kann, sind unter bestimmten Bedingungen auch ergänzende Nahversorgungsstandorte im 

Sinne einer flächendeckenden Nahversorgung möglich. Sie dürfen die wohnortnahe Grundver-

sorgung im Gemeindegebiet jedoch nicht im Bestand gefährden bzw. gewünschte Entwicklun-

gen beeinträchtigen. 

In städtebaulich integrierten Lagen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche können 

klein- und großflächige Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sinnvoll und 

möglich sein, wenn dadurch eine Versorgungslücke im Nahbereich geschlossen werden kann. 

Neben der Voraussetzung einer vorrangigen Nahversorgungsfunktion ist hierbei sicherzustellen, 

dass vom Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder 

die Standortstruktur im Sinne des Einzelhandelskonzeptes ausgehen.  

Für die Ermittlung einer möglichen verträglichen Dimensionierung bietet die Gegenüberstellung 

von zu erzielendem Vorhabenumsatz und verfügbarer Kaufkraft im Naheinzugsbereich des Vor-

habens sowie die Ermittlung der Distanz des Vorhabens zum schützenswerten zentralen Versor-

gungsbereich eine Möglichkeit zur Operationalisierung der genannten Kriterien. 

Von einer Nahversorgungsfunktion kann demnach ausgegangen werden, wenn 

 es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit räumlichem Bezug zu umliegen-

den Wohnsiedlungsbereichen handelt und  
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 die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens im funktionalen 

Versorgungsgebiet an einem städtebaulich integrierten Standort eine Quote von 35 % der 

sortimentsspezifischen Kaufkraft (z. B. in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel)
13

 

der Bevölkerung nicht wesentlich überschreitet (Orientierungswert). 

Als städtebaulich integrierte Lage im Sinne des Einzelhandelskonzeptes werden Standorte de-

finiert, deren direktes siedlungs- bzw. wohnstrukturelles Umfeld an mindestens zwei Seiten von 

zusammenhängender Wohnbebauung geprägt ist, ohne dass städtebauliche Barrieren (wie zum 

Beispiel Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen ohne geeignete Querungsmöglichkeiten oder 

Bahngleise) den Standort von der Wohnbebauung separieren und die fußläufige Erreichbarkeit 

einschränken. 

Als funktionales Versorgungsgebiet ist regelmäßig derjenige Bereich zu definieren, den das 

Planvorhaben fußläufig versorgen soll:  

Im kompakten Siedlungsbereich im Ascheberger Ortskern entspricht die fußläufige Erreichbar-

keit in der Regel einer Entfernung von rd. 600 m. Um die vorstehenden Bedingungen zu erfül-

len, müsste für moderne Lebensmittelvollsortimenter in einer Größenordnung von rd. 1.200 m² 

Verkaufsfläche ein Bevölkerungspotenzial von mindestens rund 5.000 Einwohnern im fußläufi-

gen Einzugsbereich vorhanden sein
14

. Bei Nicht-Erfüllung dieser Bedingung wäre ein entspre-

chender Anbieter auf Kaufkraftzuflüsse von Gebieten außerhalb des direkten Wohnumfeldes 

angewiesen, was negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich oder die Nah-

versorgungsstrukturen vermuten ließe und den formulierten Zielsetzungen somit entgegenstün-

de. 

Um auch in dünner besiedelten oder aufgelockerten Siedlungsbereichen außerhalb des Kernor-

tes mit geringerer Bevölkerungsdichte, die ansonsten lediglich über geringfügige bzw. keine 

eigenständigen Versorgungsstrukturen verfügen, eine funktionierende und zukunftsfähige Nah-

versorgung zu ermöglichen, kann bei der Einordnung und Bewertung (Einzelfallprüfung) auf 

größere Siedlungsbereiche innerhalb der Gemeinde Ascheberg zurückgegriffen werden, die eine 

räumliche / funktionale Beziehung zu dem Planvorhabenstandort aufweisen können (funktional 

zugewiesenes Versorgungsgebiet). Demnach ist das funktionale Versorgungsgebiet außerhalb 

des Kernortes anhand nachprüfbarer Kriterien einzelfallbezogen zu definieren. 

Das folgende Beispiel zeigt allerdings auf, dass die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in ak-

tuell marktüblicher Größenordnung außerhalb zentraler Versorgungsbereiche für Ascheberg 

verhindert werden sollte. Zur Erfüllung der Nahversorgungsfunktion (35 %-Regel) fehlt es den 

Siedlungsbereichen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche an Bevölkerungspotenzial. Die 

bestehende Nahversorgungsstruktur in Ascheberg ist demnach zu sichern und zu stärken.  

  

                                                

13

  Diese liegt derzeit bei rund 2.240 Euro pro Einwohner inkl. Back- und Fleischwaren (IFH Retail Consultants Köln, 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2015). 

14

  Bei einer Flächenproduktivität von 4.500 Euro / m² und einem Anteil der Lebensmittelverkaufsfläche von ca. 80 

%. Vergleichbares gilt – aufgrund der in der Regel höheren Flächenproduktivität – für Lebensmitteldiscounter in 

einer Größenordnung von rund 1.000 m². 
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Berechnungsbeispiel zur „35 % - Regel“: 

 

Ausgangssituation: 

- Vorhaben: Lebensmitteldiscounter mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.200 m² 

- Standort: städtebaulich integriert, außerhalb der 600 m- Zone um die Innenstadt 

- im funktional zugewiesenen Versorgungsgebiet leben rd. 3.000 Einwohner 

Berechnung des Soll-Umsatzes des Vorhabens: 

 Der geplante Lebensmitteldiscounter bietet auf rund 80 % seiner Gesamtfläche, d. h. rund 

960 m² Nahrungs- und Genussmittel an (1.200 m² x 80 % = 960 m²). 

 Auf dieser Fläche erwirtschaftet er im Schnitt voraussichtlich rund 5,2 Mio. Euro  

(960 m² x 5.400 Euro / m² (Flächenproduktivität Lebensmitteldiscounter)  

= 5,18 Mio. Euro  

Abschöpfbare Kaufkraft der Bevölkerung im Versorgungsgebiet: 

 Die Bewohner des Versorgungsgebiets verfügen über eine Kaufkraft von rd. 6,68 Mio. Euro 

in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (3.000 EW x 2.240 Euro je EW = 6,72 

Mio. Euro). 

 Ein Einzelanbieter kann in der Regel max. rd. 35 % dieser Kaufkraft abschöpfen:  

6,68 Mio. Euro x 35 % = 2,35 Mio. Euro 

Prüfung der Nahversorgungsfunktion (Umsatz / Kaufkraft-Relation): 

 Der Soll-Umsatz des Vorhabens im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel übersteigt die 

abschöpfbare Kaufkraft der Bevölkerung um mehr als das Doppelte: 

(5,18 Mio. Euro / 2,34 Mio. Euro = 2,20) 

Schlussfolgerung: 

Das Vorhaben dient nicht primär der Nahversorgung der Bevölkerung im zugedachten Versor-

gungsgebiet, sondern müsste mehr als die Hälfte des Soll-Umsatzes im Hauptsortiment Nah-

rungs- und Genussmittel durch Kaufkraftzuflüsse von außerhalb dieses Gebietes beziehen (ggf. 

zu Lasten anderer städtebaulich wünschenswerter Standorte). 

Das Vorhaben ist im Sinne des aus den Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes abgeleiteten 

Ansiedlungsgrundsatzes 1 nicht zulässig.  

Eine über den Bestandsschutz hinausgehende Erweiterung der bestehenden sowie eine Ansied-

lung von zusätzlichen nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetrieben an städtebaulich nicht 

integrierten Standorten ist hingegen auszuschließen. Insbesondere Standorte innerhalb von 

Gewerbe- und Industriegebieten (mögliche Ausnahmen: Kioske und „Convenience-Stores“) sind 

ausdrücklich ausgeschlossen, um den Charakter dieser Gebiete zu erhalten. 

In jedem Fall ist bei der möglichen Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes mit nahversorgungs-

relevantem Kernsortiment in städtebaulich integrierter Lage eine Einzelfallbetrachtung unter 

Einbeziehung der o. a. Indikatoren durchzuführen sowie eine dezidierte Abwägung aller einzel-

handelsrelevanten städtebaulichen Belange erforderlich. 
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Grundsatz 2: 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten (ohne nahversorgungsre-

levante Hauptsortimente) sind zukünftig nur noch im zentralen Versorgungsbereich Orts-

kern Ascheberg sowie eingeschränkt zur Grundversorgung im Nahversorgungszentrum 

Herbern möglich. 

Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe i. S. v. § 11 (3) BauNVO mit zentrenrelevan-

tem Kernsortiment im Sinne der Ascheberger Sortimentsliste (ohne nahversorgungsrelevante 

Kernsortimente gemäß Grundsatz 1) müssen konsequent im zentralen Versorgungsbereich 

Hauptzentrum Ascheberg liegen. 

Standorte für nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment 

müssen ebenfalls im Hauptzentrum Ascheberg liegen. Innerhalb des Nahversorgungszentrums 

Herbern sind nicht-großflächige Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment möglich, wenn 

sie zur Angebotsergänzung und der spezifischen Versorgung der Bevölkerung (Deckung des 

Grundbedarfs) im Versorgungsgebiet des Zentrums (Ortsteil) dienen. 

Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen nicht in Gewerbe- und Industriegebie-

ten oder anderen städtebaulich nicht integrierten Lagen angesiedelt werden.  

Ausnahme 1: Verkaufsstätten mit zentrenrelevanten Artikeln von produzierenden, weiterverar-

beitenden oder Handwerksbetrieben können auch in städtebaulich nicht integrierten Lagen 

(z. B. in GE-Gebieten) ausnahmsweise zugelassen werden, wenn keine Negativauswirkungen auf 

die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind und die Verkaufsfläche  

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

 in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeordnet ist und 

 die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten ist.  

Im Einzelfall kann eine Begrenzung deutlich unterhalb der Großflächigkeit notwendig sein. 

Erläuterungen: 

Um die Zukunftsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche und insbesondere des Ascheberger 

Ortskerns mit seiner Versorgungsfunktion als Hauptzentrum zu gewährleisten und so das 

Standortgefüge innerhalb des Ascheberger Gemeindegebietes attraktiv und zukunftsfähig zu 

gestalten, ist es sinnvoll und zielführend, die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel 

räumlich zu steuern. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment müssen dem-

nach zukünftig in die zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde Ascheberg gelenkt werden, 

um diese Standorte in der jeweiligen Versorgungsbedeutung zu sichern und weiter zu entwi-

ckeln sowie einen ruinösen, städtebaulich schädlichen Wettbewerb der verschiedenen Einzel-

handelsstandorte untereinander zu vermeiden. Eine klare Priorisierung muss dabei in Anbetracht 

der Funktion als Hauptzentrum auf dem zentralen Versorgungsbereich „Hauptgeschäftsbereich 

Ascheberg“ liegen. Dies gilt insbesondere für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenre-

levantem Kernsortiment. Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kern-

sortiment können auch im Nahversorgungszentrum Herbern realisiert werden, wenn die Kon-
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gruenz zwischen dem Umsatzvolumen des jeweiligen Planvorhabens und der jeweiligen Kauf-

kraft im Versorgungsbereich des Zentrums gewährleistet ist.  

Eine räumliche Lenkung von Einzelhandelsentwicklungen innerhalb der zentralen Versorgungs-

bereiche im Sinne einer positiven Ortskernentwicklung, aber auch einer Entwicklung des Nah-

versorgungszentrums, ist dabei zu empfehlen. Insbesondere bei Neuansiedlungen von Betrieben 

mit zentrenrelevanten Kernsortimenten müssen folgende Kriterien geprüft werden: 

 die Lage des Vorhabenstandortes, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer städ-

tebaulichen Verknüpfung mit bestehenden Strukturen zur künftigen Nutzung von Syner-

gien, 

 die Größe (Verkaufsfläche) und das Warenangebot (Betriebstyp, Warenangebot) des Vor-

habens vor dem Hintergrund einer kommunalen und regionalen Verträglichkeit sowie 

 die Funktion im Sinne einer Ergänzung / Diversifizierung des bestehenden Angebotes. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jede zur Verfügung stehende Fläche innerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche durch Einzelhandel genutzt werden sollte / muss, sondern im 

Einzelfall auch andere zentrentypische Nutzungen (wie beispielsweise Dienstleistungen oder 

Gastronomie) im Sinne einer multifunktionalen Ausrichtung des Zentrums in den Abwägungs-

prozess eingestellt werden sollten. 

Die Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten zu den zentralen 

Versorgungsbereichen erfasst auch kleinflächige zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe. Auch 

diese Betriebe sind funktionsbestimmend für die zentralen Versorgungsbereiche. Daher impli-

ziert der Grundsatz einen grundsätzlichen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zen-

trenrelevanten Kernsortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche in Asche-

berg. Insbesondere die Ansiedlung mehrerer kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe außerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche kann in der Summenwirkung dazu führen, dass die Funktionsfä-

higkeit der zentralen Versorgungsbereiche beeinträchtigt wird. Die Zielsetzung der Erhaltung 

und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche erfordert es, auch kleinflächige zentrenrele-

vante Einzelhandelsbetriebe möglichst auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken. 

Jedoch sieht der Gesetzgeber unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit (mit Ausnahme des 

§ 34 Absatz 3 BauGB) keinen Prüfbedarf und damit auch keinen expliziten Regelungsbedarf. 

Trifft dies auf Lebensmittelmärkte in der überwiegenden Mehrheit der Ansiedlungsfälle sogar zu, 

muss dies für andere zentrenrelevante Branchen (wie z. B. Bekleidung, Schuhe, Elektronik) klar 

verneint werden. Fachmärkte mit einer Größenordnung von beispielsweise 500 m² Verkaufsflä-

che erreichen schnell relativ hohe Verkaufsflächenanteile im Verhältnis zu dem jeweiligen sorti-

mentsspezifischen Angebot im betroffenen zentralen Versorgungsbereich, so dass spätestens in 

der Summe mehrerer solcher Vorhaben städtebauliche Folgewirkungen sehr wahrscheinlich wä-

ren. Will man dies verhindert wissen, ist die Konsequenz ein gänzlicher Ausschluss von zentren-

relevantem Einzelhandel in Gebieten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche. Ist dies z. B. 

in Gewerbe- und Industriegebieten, in Sondergebieten ohne Einzelhandelsvorprägung sowie in 

reinen Wohngebieten städtebaulich sinnvoll und rechtlich auch einfach umsetzbar, so schwer – 

auch und insbesondere im Hinblick auf die politische Vermittelbarkeit dieser möglichen Erforder-

lichkeit – stellt sich dieser Ausschluss für Mischgebiete bzw. für allgemeine Wohngebiete dar. 
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Grundsatz 3: 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe
15

 mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten wer-

den zukünftig im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Ascheberg und vorrangig an ei-

nem dafür vorgesehenen Sonderstandort angesiedelt.  

Zentrenrelevante Randsortimente bei Betriebsstandorten großflächiger Betriebe außerhalb 

des zentralen Versorgungsbereichs sind zu begrenzen. 

Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit 

nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment im Sinne der Ascheberger Sortimentsliste können im 

zentralen Versorgungsbereich Ortskern Ascheberg liegen. Bei der nach § 11 (3) BauNVO 

erforderlichen bauleitplanerischen Zulassungsentscheidung ist im Einzelfall zu prüfen, ob die 

Ansiedlung eines derartigen Betriebes mit den städtebaulichen Zielsetzungen für den zentralen 

Versorgungsbereich vereinbart werden kann. 

Daneben wird empfohlen, bauleitplanerische Standortentscheidungen für großflächige Einzel-

handelsbetriebe im Sinne des § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht-zentrenrelevantem Kernsor-

timent auf einen zu definierenden Sonderstandort zu konzentrieren. Voraussetzung hierfür ist, 

dass der avisierte Standortbereich Bestandteil eines im Regionalplan ausgewiesenen Allgemeinen 

Siedlungsbereichs (ASB) ist. 

Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe (≤ 800 m² Verkaufsfläche) mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment sind planungsrechtlich auch außerhalb der zentralen Versor-

gungsbereiche möglich (z. B. im MI, GE). Im Sinne der Ziele des Einzelhandelskonzeptes der 

Gemeinde Ascheberg sollte vor Öffnung neuer Standorte für nicht-zentrenrelevanten Einzelhan-

del die Option einer Konzentration an bestehenden Standorten geprüft werden. 

Zentrenrelevante Randsortimente von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sinne des § 11 

(3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment außerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereiches sind im Rahmen einer Sondergebietsfestsetzung so zu beschränken, dass 

schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche vermieden werden. Im Regelfall 

sollten die zentrenrelevanten Randsortimente 10 % der Gesamtverkaufsfläche (jedoch nicht 

mehr als maximal 800 m² Verkaufsfläche) nicht überschreiten, wobei ggf. weiterführende Be-

schränkungen für ein Einzelsortiment sinnvoll und notwendig sein können (Einzelfallprüfung 

erforderlich). Die zulässige Randsortimentsfläche darf nicht von nur einem Sortiment belegt 

werden. Zwischen dem Kernsortiment und dem Randsortiment muss ein funktionaler Zusam-

menhang bestehen. In Einzelfällen kann auch eine weitergehende Beschränkung mit Blick auf 

die Zielsetzungen zur Entwicklung und Erhaltung zentraler Versorgungsbereiche sinnvoll sein. 

Erläuterungen: 

Das Einzelhandelskonzept definiert für die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment explizit keine Vorrang-

standorte. Dies soll die Realisierungsmöglichkeiten sowie die Flexibilität innerhalb des Gemein-

degebietes erhöhen. 

                                                

15

  Es ist darauf hinzuweisen, dass Grundsatz 3 ausschließlich Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzel-

handels mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment betrifft, da sowohl das Bauplanungsrecht als auch die überge-

ordnete Landesplanung keine Ermächtigungsgrundlagen zur Steuerung des kleinflächigen nicht-zentrenrelevanten 

Einzelhandels bereitstellen. So kann – per Definition – ein kleinteiliger Einzelhandelsbetrieb mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment die Versorgungsfunktion eines zentralen Versorgungsbereiches, die sich im We-

sentlichen auch durch das Angebot zentrenrelevanter Sortimente definiert, nicht negativ beeinflussen. 
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Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten (Kern-)Sortimenten führen re-

gelmäßig sogenannte Ergänzungs- oder Randsortimente. Während von nicht-

zentrenrelevanten Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für die Entwicklung der 

zentralen Versorgungsbereiche ausgeht, sind bei zentrenrelevanten Randsortimenten außerhalb 

des städtebaulich-funktionalen Zentrums (beispielsweise in Möbelhäusern) Auswirkungen auf 

die zentralen Versorgungsbereiche möglich. Obwohl das Anbieten von zentrenrelevanten Rand-

sortimenten außerhalb des Zentrums den städtebaulichen Zielen dieses Einzelhandelskonzeptes 

widerspricht, wäre ein völliger Ausschluss unrealistisch, da sich diese Angebotsform bereits in 

vielen Branchen etabliert hat (bei Möbelanbietern z. B. Glas / Porzellan / Keramik oder Wohn-

dekorationsartikel). Diese zentrenrelevanten Randsortimente sollten jedoch nur in begrenztem 

Umfang und vor allem nur dann, wenn ein direkter funktionaler Bezug zum Hauptsortiment 

vorhanden ist, zulässig sein. Daher sieht das Einzelhandelskonzept für die Gemeinde Ascheberg 

eine Begrenzung auf 10 % der gesamten Verkaufsfläche (jedoch nicht mehr als max. 800 m² 

Verkaufsfläche) vor. Aufgrund der kleinteiligen Angebotsstrukturen in zentralen Versorgungsbe-

reichen sollte darüber hinaus sichergestellt werden, dass die Randsortimentsfläche nicht von 

einem einzigen Sortiment belegt werden kann. Demnach sollte weiterhin angegeben sein, wie 

groß die Fläche für ein einzelnes Sortiment maximal sein darf. Eine städtebauliche und landes-

planerische Verträglichkeit sollte dabei ggf. im Einzelfall geprüft werden. 

Bestehende großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment, 

die außerhalb der ergänzenden Sonderstandorte an städtebaulich nicht integrierten Standorten 

liegen, unterliegen grundsätzlich dem Bestandsschutz. Eine (wettbewerbsmäßige) Anpassung 

der Betriebe im Sinne einer Erweiterung der bestehenden Verkaufsflächen oder einer Verände-

rung der sortimentsspezifischen Aufstellung des jeweiligen Betriebes sollte nur im Rahmen von 

Einzelfallprüfungen und unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des Einzelhandelskonzeptes 

bewertet werden. 
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6 Anhang 
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Sortimentsspezifische Erhebungssystematik Junker + Kruse 

Warengruppe Sortimentsgruppe Erläuterung  

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe 

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel, dazu zählen Backwaren (wenn 

keine Bäckerei), Feinkost, Fisch, Fleisch (wenn keine Metz-

gerei),  Getränke (in Lebensmittelläden, Tankstelle, Kiosk), 

Kaffee, Obst und Gemüse, sonstige Lebensmittel, Süßwa-

ren, Tabakwaren, Tee, Wein / Sekt / Spirituosen 

Backwaren / Konditoreiwaren Backwaren / Konditoreiwaren in Bäckereien 

Fleischwaren Fleisch- und Metzgereiwaren in Metzgereien  

Getränke Getränke inkl. Wein/Sekt/Spirituosen im Getränkemarkt  

Blumen (Indoor) / Zoo 

Blumen Schnittblumen (exkl. Topf- und Zimmerpflanzen) 

Topfpflanzen / Blumentöpfe und  

Vasen (Indoor) 

Topf- und Zimmerpflanzen für die Innennutzung, Zimmer-

gestecke, Blumentöpfe und Vasen für die Innennutzung  

Zoologische Artikel  

Zoologische Artikel (zoologische Gebrauchsartikel, Tierfut-

ter, Reinigungs-, Pflege und Hygienemittel) / lebende Tiere 

(Heim- und Kleintiere, Tiere für Aquarien und Terrarien) 

Heim- und Kleintierfutter 

Tierfutter für Haustiere in Lebensmittelmärkten, Bau- und 

Gartenmärkten, Fachmärkten 

Gesundheit und Körperpflege 

pharmazeutische Artikel Freiverkäufliche Apothekenwaren 

Drogeriewaren 

Drogeriewaren / Körperpflegeartikel (inkl. Wasch-, Putz-, 

Pflege- und Reinigungsmittel),  Kosmetikartikel / Parfüme-

riewaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren / 

Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 

Bücher 

Bücher inkl. Antiquariat (Handel mit alten und gebrauchten 

Büchern) 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren 

Papier / Büroartikel / Schreibwaren auch Büromaschinen 

(Aktenvernichter, Beschriftungssysteme, Bindegeräte, 

Diktiergeräte, Falzmaschinen, Kopiergeräte, Schreibmaschi-

nen, Tisch- und Taschenrechner) 

Zeitungen / Zeitschriften Zeitungen / Zeitschriften 

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe 

Bekleidung 

Bekleidung 

Bekleidung, dazu zählen Damen-, Herren- und Kinderober-

bekleidung, Bademoden, Berufsbekleidung, Hüte / Mützen, 

Miederwaren, Motorradbekleidung, Pelz- und Lederbeklei-

dung, Socken/Strümpfe, Wäsche 

Handarbeitswaren / Kurzwaren / 

Meterware / Wolle 

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / Wolle 

(Knöpfe, Nadeln, Reißverschlüsse, Schnallen, Zwirne, Stoffe, 

Leder etc.) 

Schuhe / Lederwaren 

Schuhe Schuhe (ohne Sportschuhe) und Schuhpflegemittel 

Lederwaren / Taschen / Koffer / 

Regenschirme 

Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme 

Glas, Porzellan, Keramik /  

Haushaltswaren  
GPK / Haushaltswaren 

Glas / Porzellan / Keramik (keramische Erzeugnisse und 

Glaswaren wie Geschirr aus Porzellan, Steingut, Steinzeug 

und Glas). Haushaltswaren (Besen und Bürstenware, Be-

steck, Eimer, Kehrblech, Küchenartikel, Küchen- und Haus-

haltsbehälter, Messbecher, Messer, Pfannen, Scheren, 

Töpfe, Wäscheständer und -körbe, Kerzen, Servietten u.a.).  

Spielwaren / Hobbyartikel  

Hobbyartikel 

Künstlerartikel / Bastelzubehör (Bastel- und Malutensilien 

wie Acryl-, Aquarell-, Oel- und Wasserfarben, Bastelmateri-

al, Klebstoff, Pinsel, Malblöcke, Staffeleien etc.), Sammler-

briefmarken und -münzen 

Musikinstrumente und Zubehör 

Musikinstrumente und Zubehör (Instrumentenkoffer, 

Noten, Notenständer, Pflegemittel etc.) 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Erläuterung  

Spielwaren 

Spielwaren (inkl. Modellbau, Modelleisenbahnen und 

Zubehör) 

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen  Angler- und  Jagdartikel / Waffen 

Campingartikel 

Campingartikel dazu gehören Campingkocher, Camping-

möbel, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Fahrräder und technisches Zubehör (inkl. Fahrradanhänger, 

Fahrradhelme, Fahrradkörbe, Felgen, Kabel und sonstiges 

Kleinmaterial für Fahrräder, Lichtsysteme, Mantel, Sattel, 

Schlauch, Tachometer) 

Sportartikel 

Sportartikel / -kleingeräte dazu zählen Bälle, Bandagen, 

Boxhandschuhe, Boxsäcke, Dartboards & Zubehör, Fahnen, 

Fanartikel, Flossen, Gewichte, Gymnastikmatten, Hanteln, 

Hantelstangen, Helme, Herzfrequenzmessgeräte, Inlineska-

tes und Zubehör, Pokale/Sportpreise, Reitsportartikel, 

Schläger, Schlitten, Schlittschuhe, Schwimmbrillen, Skate-

boards, Skier, Snowboards, Springseile, Stepper, Stöcke, 

Stutzen, Tauchermasken, Trikots, Trinkflaschen, 

Waveboards 

Reitsportartikel inkl. Reitsportbekleidung und Reitsportstiefel 

Sportbekleidung und Sportschuhe Sportbekleidung (inkl. Reitsportbekleidung) / Sportschuhe  

Sportgroßgeräte 

Sportgroßgeräte  dazu zählen Billardtische, Crosstrainer, 

Ergometer, Fitnessstationen, Fußball-, Hockey- oder Hand-

balltore, Großhanteln, Hantelbänke, Heimtrainer, Kickerti-

sche, Laufbänder, Trampolin, Turnmatten, Schlauchboote, 

Boote und Zubehör (im Fach-Einzelhandel mit Sportbooten, 

Yachten) 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe 

Wohneinrichtung 

Bettwaren / Matratzen 

umfasst Schlafdecken, Ober- u. Unterbetten, Kopfkissen, 

Steppdecken, Bettfedern, Daunen, Matratzenschoner 

Matratzen Lattenroste = Möbel 

Heimtextilien, Gardinen / Dekostoffe 

Heimtextilien dazu zählen Bettwäsche, Haus- und Tischwä-

sche (darunter Hand-, Bade-, Geschirr- u. Gläsertücher, 

Tischdecken und -tücher), Gardinen / Dekostoffe ein-

schließlich Zubehör, Vorhänge, Stuhl- und Sesselauflagen, 

dekorative Decken und Kissen 

Teppiche (Einzelware) Teppiche (Einzelware) 

Wohndekorationsartikel 

Kunstgewerbe (kunstgewerbliche Artikel/Erzeugnisse) / 

Bilder / Bilderrahmen, sonstige Wohneinrichtungsartikel 

(Kerzenständer, Statuen, Wohnaccessoires, Dekorationsarti-

kel, Ziergegenstände, Kunstblumen)  

Möbel Möbel 

Möbel dazu zählen Antiquitäten, Bad-, Büro-, Küchen- und 

Wohnmöbel, Gartenmöbel / Polsterauflagen, Lattenroste 

Elektro / Leuchten 

Elektrogroßgeräte 

Elektrogroßgeräte dazu zählen weiße Ware wie Kühl- und 

Gefrierschrank, Kühltruhe, Herd, Backofen, Waschmaschine, 

Trockner etc. 

Elektrokleingeräte 

Elektrokleingeräte dazu zählen elektrische Küchen- und 

Haushaltsgeräte (Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowel-

le, Mixer, Toaster, Föhn, Rasierapparat, Staubsauger etc.) 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

Lampen / Leuchten / Leuchtmittel (Wohnraumleuchten wie 

Wand-, Decken-, Stand- und Tischleuchten einschl. Zube-

hör) 

Elektronik / Multimedia Elektronik und Multimedia 

Bild-und Tonträger (Musik- und Film-CD´s/DVD´s), Com-

puter und Zubehör (Computer, Notebook, Drucker, Scan-

ner, Monitor, Tastaturen, Mouse, Speichermedien 

[CD/DVD-Rohlinge, USB-Sticks], Festplatten, Gehäuse, 

Grafik- und Soundkarten, Computerkabel und -adapter, 

Kühler & Lüfter, Laufwerke, Modems, Prozessoren, Tinten-

patronen, Toner, Software), Fotoartikel (Fotoapparate, 

Digitalkameras und Fotozubehör), Telekommunikation und 

Zubehör (Telefone, Handys, Smartphones, Faxgeräte und 

Zubehör), Unterhaltungselektronik und Zubehör (Fernseher, 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Erläuterung  

Radio, HiFi-Geräte, Satelliten-Schüssel, Receiver, DVD-

Player etc.).  

Medizinische und orthopädische Artikel medizinische und orthopädische Artikel Hörgeräte, Optik / Augenoptik, Sanitätsartikel  

Uhren / Schmuck Uhren / Schmuck Uhren / Schmuck 

Baumarktsortimente 

Bauelemente / Baustoffe 

Bauelemente / Baustoffe dazu zählen Baumaterialien und  

-elemente aus Metall, Glas, Stein, Styropor oder Kunststoff, 

Dämmstoffe, Holz (Schnittholz, Holzfaser-, Holzspanplatten, 

Bauelemente aus Holz), Fenster, Türen, Tore, Saunen, 

Baustoffe (u.a. Isoliermaterialien, Steinzeug, Glas, Sand, 

Zement, Bautenschutz, Folien), Flachglas, Zäu-

ne/Zaunsysteme 

baumarktspezifisches Sortiment 

Bodenbeläge (Kork-, Laminat-, Parkett- und PVC-Beläge 

sowie Teppichbeläge [Auslegware] inkl. Reinigungs- und 

Pflegemittel), Eisenwaren und Beschläge (Schrauben, Nägel, 

Metallbeschläge, Scharniere, Schlösser, Schlüssel), elektro-

technisches Zubehör und Elektroinstallationsmaterial (Batte-

rien, Kabel, Schalter, Steckdosen, Sicherungen, elektr. 

Bauteile, elektr. Mess-, Prüf-, Regel- und Steuerungsgeräte, 

Elektroinstallationsschränke), Farben / Lacke (Anstrichmittel, 

Polituren, Mattierungen, Tapetenablösemittel, Klebstoffe, 

Klebemörtel, Kitte, Holz- und Brandschutzmittel, Malerpin-

sel und -bürsten), Fliesen, Kamine / Kachelöfen, Rollläden / 

Markisen (inkl. Sonnenschutz), Sanitärartikel (Armaturen, 

Bad- und WC-Keramik wie Spülbecken, Dusch- und Bade-

wannen, Duschabtrennungen), Tapeten (auch Kleister), 

Installationsmaterial für Gas, Wasser, Heizung und Klimate-

chnik, Maschinen / Werkzeuge, sonstige baumarktspezifi-

sche Artikel (Werkstatteinrichtungen, Regalsysteme und 

Leitern, Handtransportgeräte, Lager- und Transportbehäl-

ter) 

Gartenmarktsortimente 

Gartenartikel und -geräte 

Gartenartikel und -geräte (Blumenerde, Erden, Torf, Mulch, 

Bewässerungssysteme, Düngemittel, Garten- und Gewächs-

häuser, Teichbauelemente und -zubehör, Gartenwerkzeug 

wie z.B. Schaufeln, Harken, Scheren, Gartenmaschinen wie 

z.B. Garten- und Wasserpumpen, Hochdruckreiniger, 

Laubsauger, Motorsäge, Rasenmäher und -trimmer, Verti-

kutierer, Grill und -zubehör, Pflanzenschutzmittel, Regen-

tonnen, Schläuche, Spielgeräte für Garten und Spielplatz), 

Pflanzgefäße / Terrakotta (Outdoor) wie z.B. Übertöpfe, 

Pflanzschalen und -behälter etc. 

Pflanzen / Samen 

Pflanzen / Samen dazu zählen abgetropfte und preislich 

ausgezeichnete Beet- und Gartenpflanzen (Wasserpflanzen, 

Stauden, Wurzelstöcke, Gehölze, Sträucher, Schnittgrün, 

Blattwerk, Zweige, Weihnachtsbäume), Saatgut, Zwiebeln 

und Knollen von Pflanzen/Blumen für den Privatgebrauch  

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör inkl. Autokindersitze, 

Vorzelte, Wohnwagenheizungen.  

Sonstiges  

Aktionswaren Aktionswaren 

Erotikartikel Erotikartikel 

Kinderwagen Kinderwagen 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 


